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An  
Alle Mitglieder des Gemeinderates der 
Gemeinde GLOBASNITZ/GLOBASNICA 

 
 
Betreff:  Einladung zur 16. Gemeinderatssitzung  
 
 
 

E I N L A D U N G – V A B I L O 
 
zur 16. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Globasnitz/Globasnica, die 3. im laufenden 
Jahr, am Donnerstag, den 21. November 2024 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde  
GLOBASNITZ/GLOBASNICA.  

 
FRAGESTUNDE GEMÄSS § 46 AGO 

 
T A G E S O R D N U N G / DNEVNI RED 

 

 
1.  Begrüßung und Eröffnung der Sitzung 

 
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
3.  Richtigstellungen der letzten Sitzungsniederschrift  

 
4.  Bestellung der Protokollzeichner 

 
5.  Bericht von den beiden letzten Kontrollausschusssitzungen 

 
6.  1. Nachtragsvoranschlag 2024 

 
7.  Verwendung der IZK-Mittel 2024/2025 

 
8.  Änderung des Finanzierungsplanes „Ankauf TLFA3000 für die FF-Globasnitz“ 

 
9.  Stellenplan 2025 

 
10.  Plakatierungsverordnung – Aufhebung 

 
11.  Breitbandausbau – Bestandsvertrag für den POP-Standort in Globasnitz 

 
12.  Wildbach- und Lawinenverbauung; Betreuungsdienst 
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13.  KITA-Eberndorf – Kündigung des Vertrages 

 
14.  Museum – Übernahme durch das Land 

 
15.  Raunjakweg – Errichtung von Entwässerungen  

 
16.  Vermessung Gemeindevorplatz – Beschlussfassung der Urkunde 

 
17.  Vermessung Obrietan Traundorf – Übernahme von Trennstücken in das öffentliche Gut 

 
 

Globasnitz, am 13.11.2024 
 

 
Der Bürgermeister/župan: 
 
 
Bernhard Sadovnik  
 
 
 
 
 
HINWEIS:  
Die Gemeinderatsmitglieder sind verpflichtet, zu den Sitzungen des Gemeinderates rechtzeitig zu erscheinen und 
daran bis zum Schluss teilzunehmen. Ist ein Gemeinderatsmitglied verhindert dieser Verpflichtung nachzukommen, so 
hat es dies - ausgenommen bei unvorhersehbaren Ereignissen - dem Gemeindeamt unter Angabe des Grundes so 
rechtzeitig bekannt zu geben, dass die Einberufung eines Ersatzmitgliedes noch möglich ist. 
 
 

 


